	Merkblatt  für  private  Mandatsträgerinnen  und  Mandatsträger  betreffend




	Schweigepflicht

	


1. Als private Mandatsträgerin/privaten Mandatsträger sind Sie zwar nicht Beamtin oder Beamter im Sinne des Gesetzes
 und unterstehen deshalb auch nicht dem gemäss Art. 320 StGB strafrechtlich geschützten Amtsgeheimnis
.

2. Hingegen erfüllen Sie eine öffentliche Aufgabe (im Sinne des kantonalen
 Datenschutzgesetzes
) und sind an das ungeschriebene, auf Bundesrecht basierende Vormundschaftsgeheimnis
 gebunden. Zudem hat auch die unter Vormundschaft/Beiratschaft/Beistandschaft stehende Person Anspruch auf Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ff. ZGB
, was die Weiterverbreitung von Tatsachen und Lebensvorgängen aus ihrer Privatsphäre verbietet.

3. Das Vormundschaftsgeheimnis umfasst alle Ihnen in Erfüllung Ihrer vormundschaftlichen Funktion anvertrauten oder von Ihnen sonstwie wahrgenommenen persönlichen Verhältnisse
 einer Klientin/eines Klienten, ihrer/seiner Angehörigen oder beteiligter Dritter, welche nicht allgemein bekannt sind. Unter die persönlichen Verhältnisse fallen beispielsweise gesundheitliche
, wirtschaftliche, finanzielle und berufliche Umstände, aber auch religiöse und politische Überzeugungen.

4. Sie unterliegen bezüglich dieser Informationen einer Schweigepflicht. Das Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und der Klientin/dem Klienten  beruht auf dieser Verschwiegenheit und ist Voraussetzung für das Gelingen der angeordneten Massnahme
.

5. Konkret bedeutet dies, dass Sie die unter das Vormundschaftsgeheimnis fallenden Informationen ohne Einwilligung der betreuten Person nicht an Dritte (auch nicht an ihre Familienmitglieder) weitergeben dürfen
, ausser das Mündelinteresse oder ein überwiegendes öffentliches oder Drittinteresse erfordere dies
. Aber auch in einem solchen Fall dürfen nur die für den verfolgten Zweck unbedingt nötigen Informationen mitgeteilt werden. Auch gegenüber anderen Behörden sind Sie nicht berechtigt Auskunft zu geben, und Sie haben im Strafverfahren gegen eine Klientin/einen Klienten gemäss Art. 113 Ziff. 6 StrV ein Zeugnisverweigerungsrecht; ebenso können Sie vor dem Zivilrichter gemäss Art. 246 Abs. 1 ZPO die Aussage über persönliche Verhältnisse der betreuten Person verweigern.

6. Bei einer Verletzung des Vormundschaftsgeheimnisses können Sie zur Verantwortung gezogen werden und haften für den verursachten Schaden
 und müssen unter Umständen der/dem Geschädigten eine Genugtuung leisten
 (Art. 426 ff ZGB und 53 EGzZGB). 
� vgl. Trechsel Stefan, StGB-Kurzkommentar, Art. 110 N. 12 f.


� vgl. Trechsel, id., Art. 320 N. 2; A. Elsener, Das Vormundschaftsgeheimnis., S. 92 ff.


� Fällt nicht unter das eidgenössische Datenschutzgesetz: Botschaft DSG, BBl 1988 II 445.


� Kantonales Datenschutzgesetz BSG 152.04, Art. 2 Abs. 5 lit. b; vgl. auch Elsener, id., S. 109.


� vgl. Elsener, id., S. 189 f.; BK Schnyder/Murer, Art. 360 N. 146 ff.


� vgl. Elsener, id., S. 51 ff.


� vgl. Elsener, id., S. 195.


� vgl. Meier Philippe, La confidentialité des informations médicales dans le cadre des activités tutélaires, ZVW 51/1996, 205 ff.


� vgl. Elsener, id., S. 191; Schnyder/Murer, Art. 360 N. 148. Breitenstein Friedrich, Zur Schweigepflicht der Verwaltungsbehörden, ZVW 33/1978, 103 f.; Stauffer Jean-Daniel, La responsabilité morale du tuteur vue par l’assistant social, ZVW 42/1987, 136 ff. 


� vgl. Elsener, id., S. 194, 214. 


� vgl. Elsener, id., S. 213 ff.


� vgl. Elsener, id., S. 383 ff.


� vgl. Meier, id., S. 240.





Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörde (VBK) 
Handbuch priMa

Version September 2004

Merkblatt Schweigepflicht

